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Vorwort zur 5. Auflage
Der Schutz der Sozialdaten von Sozialleistungsempfängern als Persönlich
keitsschutz hat gesetzgeberisch seit der sozial-liberalen Politik-Ära unter 
Brandt/Scheel seinen Ort im Sozialgesetzbuch in § 35 SGB I iVm §§ 67 ff. 
SGB X. Die Sozialgeheimnisse der betroffenen Menschen zu wahren ist al
so schon seit Jahrzehnten der bereichsspezifische Beitrag der genannten Re
gelungen zur Realisierung und zum Schutz des Grundrechts auf informa
tionelle Selbstbestimmung als Teil des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
nach Art. 2 GG (zum einschlägigen Volkszählungsurteil des Bundesverfas
sungsgerichts – BVerfGE 65, 1 ff. – sowie zu Art. 8 GRCh s. die Erläute
rungen zu § 35 SGB I). Einfacher und mit Blick auf die weitreichenden 
Mitwirkungs- bzw. Offenbarungspflichten der Leistungsberechtigten for
muliert (s. insbes. §§ 60 ff. SGB I und §§ 20, 21 SGB X), war und ist das 
Sozialgeheimnis als zentrale Rechtsfigur des Sozialdatenschutzes „das Steu
ergeheimnis des kleinen Mannes“. Seit dem 25.5.2018 gelten auch für den 
deutschen Rechtsraum die europarechtlichen Vorschriften der Daten
schutz-Grundverordnung (DS‑GVO) neben den vorgenannten Regeln des 
Sozialgesetzbuchs, die zu demselben Zeitpunkt durch den deutschen Ge
setzgeber über die Art. 19 und Art. 24 des Gesetzes zur Änderung des Bun
desversorgungsgesetzes vom 17.7.2017 (BGBl. I 2541, 2565) an das euro
päische Recht angepasst wurden. Nach dem daraus resultierenden – gesetz
geberisch komplexen – „Mehrstufen“-System hat Jeder einen Anspruch da
rauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten als Einzelangaben über seine 
persönlichen und sachlichen Verhältnisse (personenbezogene Daten) von 
den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt wer
den. Der Sozialdatenschutz und damit allererst die Wahrung des Sozialge
heimnisses als grundrechtlich verbürgter Persönlichkeitsschutz umfasst 
nach § 35 Abs. 1 Satz 2 SGB I die Verpflichtung, durch technische und or
ganisatorische Maßnahmen (einschließlich Dienstanweisungen) sicherzu
stellen, dass Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind (s. dazu auch den 
Exkurs zu §§ 78a bis 78c SGB X aF als Anhang nach § 78 SGB X). Das So
zialgeheimnis ist umfangreich geschützt, weil nicht nur die Übermittlung 
von Daten, sondern auch ihr bloßes Nutzen sowie ihr Erheben, Speichern 
und Verändern grundsätzlich unbefugt ist, in notwendigen Ausnahmefällen 
also der gesetzlichen Erlaubnis bedarf (§ 35 Abs. 2 SGB I iVm §§ 67 ff. 
SGB X und die DS‑GVO). Daraus ergibt sich als wichtigster rechtlicher 
Grundsatz, dass eine Weitergabe von Daten seitens öffentlicher Einrichtun
gen ohne Einwilligung des Betroffenen dann unzulässig ist, wenn es keine 
ausnahmsweise Ermächtigung in den §§ 67 ff. SGB X iVm der DS‑GVO 
gibt. Es kommt also für alle Beteiligten ganz besonders auf eine genaue 
und an den Kernaussagen des § 35 SGB I (und des Bundesverfassungsge
richts) orientierte Auslegung der ausnahmsweisen Ermächtigungen in den 
§§ 67 ff. SGB X sowie in den einschlägigen Artikeln der DS‑GVO an. Au
ßerdem gilt: Empfängt eine soziale Einrichtung als Leistungserbringer oder
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sonst ein Dritter die Sozialdaten des Betroffenen von einem Leistungsträ
ger, verlängert sich dessen Datenschutzverpflichtung über § 78 SGB X auf 
ihn.

Der hier in 5. Auflage vorgelegte Kommentar beansprucht, die Daten
schutzregelungen des SGB I und SGB X iVm der DS‑GVO auf anschauliche 
Weise zu erläutern. Das Werk berücksichtigt selbstredend die Neuregelun
gen, die der deutsche Gesetzgeber mit dem Zweiten Datenschutz-Anpas
sungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU – vom 20.11.2019 
(BGBl. I 1626) getroffen hat; außerdem sind auch die danach erfolgten Ge
setzesänderungen (→ Einf. Rn. 3) Gegenstand der hier vorgelegten Erläute
rungen. Die Autorinnen und Autoren haben sich auch in dieser Auflage be
müht, in der umfangreichen Einführung sowie in den Erläuterungen der 
einzelnen Vorschriften kompakt und via Querverweise bzw. eingefügter 
Schaubilder das Verständnis für die komplizierte Gesetzesmaterie zu ver
mitteln und damit deren Handhabung im „Alltagsgeschäft“ der Leistungs
träger und sozialen Einrichtungen zu erleichtern. Dem dient auch der Ab
druck der Gesetzesmaterialien zu den einzelnen Paragraphen jeweils in der 
vierten Randnummer, so dass die Begründung des Gesetzgebers als Ausle
gungshilfe immer schnell verfügbar ist.

Ergänzt werden die Erläuterungen der einzelnen Gesetzesvorschriften – 
und das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal des hier vorgelegten 
Kommentars zum Sozialdatenschutzrecht – durch etliche eingeschobene 
Exkurse zu Themenbereichen, die zwar nicht mehr in den §§ 67 ff. SGB X 
geregelt sind (zB der Schadensersatzanspruch iSv § 82 SGB X aF von Be
troffenen, deren Daten rechtswidrig verwendet wurden), die nun aber in 
der europäischen Datenschutz-Grundverordnung zu finden sind (so zB 
zum Schadensersatzanspruch in Art. 82 DS‑GVO). Die Platzierung dieser 
Exkurse folgt bewusst den inhaltlichen Bezügen, die den vor dem 
25.5.2018 geltenden SGB-Regelungen und den nun geltenden Vorschriften 
der DS‑GVO gemeinsam sind, so dass die Aussagen des neuen Rechts 
schnell auffindbar sind. Somit findet sich der „Schadensersatz“ als Anhang 
nach § 82 SGB X, die „Datensicherheit“ nach der DS‑GVO als Anhang 
nach § 78 SGB X, die „Datenschutz-Folgeabschätzung“ als Anhang nach 
§ 79 SGB X und schließlich die „Beschränkung von Betroffenenrechten“ 
als Anhang nach § 84 SGB X. Neu im Anhang der hier vorgelegten 5. Aufl. 
sind der überblicksartige Exkurs von Sebastian Rombey zu den Daten
schutzregeln in den Einzelbüchern des SGB (und ihrem Verhältnis zu den 
hier erläuterten allgemeingeltenden Vorschriften), außerdem der Exkurs 
von Ingo Palsherm zum Sozialdatenschutz bei Freien Trägern (einschließ
lich der kirchlichen) und schließlich der spezielle Exkurs von Birgit Hoff
mann zum Sozialdatenschutz in der Kinder- und Jugendhilfe.

Der Kommentar zu § 35 SGB I und §§ 67 ff. SGB X erschien zunächst in 
Form periodischer Lieferungen als Bestandteil der das SGB I und X umfas

Vorwort zur 5. Auflage
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senden Loseblatt-Kommentierung von Dieter Giese (seit August 1984) und 
zusätzlich dann 1996 in gebundener 1. Aufl. in alleiniger Autorenschaft 
von Utz Krahmer. Die ebenfalls gebundene 2. Aufl. erschien 2003 (zusam
men mit Thomas Stähler als Co-Autor) im Heymanns Verlag. Im Jahre 
2011 wurde die 3. Aufl. von Utz Krahmer allein mit erweitertem Autoren
kreis im Luchterhand-Verlag herausgegeben. Und schließlich wurde für die 
nun auch die DS‑GVO umfassende 4. Aufl. im Jahre 2020 der Wechsel 
zum Nomos-Verlag vollzogen.

Aus dem Kreis der Autorinnen und Autoren der 4. Aufl. ist Dominik 
Hoidn (Frankfurt a.M.) einvernehmlich ausgeschieden. Neu im Autoren
team sind nun Kerstin Terhardt (Düsseldorf), Ingo Palsherm (Nürnberg) 
und Sebastian Rombey (Bonn).

Der Kommentar eignet sich sowohl für die Leistungsträger als auch für die 
Leistungserbringer, außerdem für andere Rechtsanwender wie Landes- und 
betriebliche/behördliche Datenschutzbeauftragte, Richter, Rechtsanwälte 
und weitere Angehörige rechtsberatender Berufe, schließlich auch für die 
Rechtswissenschaft und nicht zuletzt für die Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
sowie für das Pflege- und Gesundheitswesen.

Natürlich waren auch bei dieser 5. Aufl. noch Andere an der Produktion 
beteiligt: Mein großer Dank gilt besonders der Lektorin Ariane Füner, die 
wiederum sehr freundlich und auf die Sache hin konzentriert half.

An fachlich fundierter Kritik sind wir wie immer interessiert und erwarten 
entsprechende Zuschriften an den Herausgeber (Mail: utz.krahmer@hs-du
esseldorf.de).

Düsseldorf, im Mai 2023 Utz Krahmer

Vorwort zur 5. Auflage
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